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Urteil im Verfahren 
wegen Mordes u.a. 

 
Strafkammer 41 – Beginn: Freitag, den 10.07.2020, 09:00 Uhr, Saal 231: 
 
Im Verfahren wegen Mordes u.a. (vgl. PM 52/20) hat die Kammer heute das Urteil verkün-
det. 
 
Die heranwachsende 20-jährige Angeklagte wurde wegen Körperverletzung mit Todesfol-
ge, gefährlicher Körperverletzung in 2 Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung in 2 Fäl-
len zu einer Jugendstrafe von 5 Jahren und 7 Monaten verurteilt.  
 
Bereits zu Beginn des Verfahrens wurde die Öffentlichkeit einschließlich der Urteilsver-
kündung ausgeschlossen. Es kann daher aus Jugendschutzgründen keine Auskunft zu 
den Urteilsgründen gegeben werden. 
 
  
Aus der PM 52/20: 
 
Anklagevorwurf: Mord u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft der 20 Jahre alten Angeklagten u.a. vor, am Nachmittag bzw. frü-
hen Abend des 31.01.2020 in der gemeinsam genutzten Wohnung in der Eindhovener Straße in 
Bremen ihrem damaligen Lebensgefährten mit einem scharfkantigen Gegenstand eine Vielzahl 
von teils tiefen und breiten Schnittwunden zugefügt zu haben, wobei sie den Tod des Geschä-
digten billigend in Kauf genommen haben soll. Der Geschädigte soll aufgrund des durch die 
Vielzahl an Schnittverletzungen erlittenen erheblichen Blutverlustes in der Folge verstorben sein. 
 
Zudem soll es bereits vor dem 31.01.2020 zu zum Teil massiven Misshandlungen des Geschä-
digten durch die Angeklagte gekommen sein. 
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